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D ie Frage 
nach einem 
G m b H -

Führerschein für 
Geschäftsführer 
mag merkwürdig 
anmuten, hat aber 
Sinn.

Für eine Rei-
he von Berufen 
bedarf es einer ir-
gendwie gearteten 
öffentlich-recht-
lichen Zulassung. 
Ob es die Eintra-

gung in die Handwerksrolle oder die Appro-
bation eines Arztes oder Apothekers etc. ist. 
In der Regel hat die Zulassung ihren guten 
Grund, weil der jeweilige Beruf mit besonde-
ren Gefahren und Gütern verbunden ist (z.B. 
Gesundheit), die durch eine gewisse Quali-
tätskontrolle geschützt werden sollen.

Für GmbH-Geschäftsführer gibt es eine 
solche Zulassung nicht, obwohl auch sie im 
weitesten Sinne mit Gefahrgut unterwegs 
sind. 

Eine GmbH ist eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Die Gesellschaft haftet 
von Gesetzes wegen mit ihrem Gesellschafts-
vermögen. Keine natürliche Person haftet 

persönlich für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft. Es könnte bei einer GmbH die Ge-
neigtheit bestehen, höhere Risiken zu Lasten 
der Gläubiger einzugehen, als wenn man als 
Person selber mit dem eigenen Vermögen für 
sein Handeln einstehen müsste. 

Qualitätsanforderungen  
werden nicht gestellt

Das GmbH-Gesetz löst diese Gefahrenla-
ge nicht durch eine Zulassung. Es wird bei der 
Anmeldung eines GmbH-Geschäftsführers le-
diglich abgefragt, ob der Geschäftsführer unter 
Betreuung steht, einem Berufsverbot unterlie-
gt oder wegen gewisser Wirtschaftsstraftaten 
bestraft ist. Weitere Qualitätsanforderungen, 
wenn man insoweit den Begriff überhaupt 
verwenden mag, werden nicht gestellt.

Das Gesetz dreht den Spieß einfach um. 
Es wird nicht von Amtswegen geprüft, ob je-
mand geeignet ist, eine so begrenzt haftende 
Vermögensmasse durch das Wirtschaftsle-
ben zu steuern. Stattdessen werden dem Ge-
schäftsführer eine ganze Reihe von Pflichten 
auferlegt, deren Missachtung zu erheblichen 
Konsequenzen führen können. 

So wird dem GmbH-Geschäftsführer 

auferlegt, fortlaufend zu beachten, ob das Ver-
mögen der Gesellschaft noch genügt, um als 
Haftungsmasse für die Gläubiger herzuhal-
ten. Falls dies nicht der Fall ist (z.B. bei Über-
schuldung), muss der GmbH-Geschäftsführer 
einen Insolvenzantrag stellen. Unterlässt er 
dies, drohen persönliche Haftung und Strafe. 
Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen vor-
liegen, sind in den letzten Jahren eher schwie-
riger als einfacher geworden.

Weiter hat der Geschäftsführer in beson-
derem Maße zu beachten, in welcher Weise 
er Geschäfte mit den Gesellschaftern oder für 
die Gesellschafter der GmbH vornimmt. Auch 
hier können Haftungsrisiken drohen.

Der Gesetzgeber hat durch seine ge-
wählte Regelungstechnik zwar eine Zulassung 
für Geschäftsführer vermieden, so dass der 
Geschäftsführer keinen Führerschein haben 
muss. Aber dieser sollte trotzdem einen ha-
ben. Wegen der vielfältigen Risiken, denen ein 
Geschäftsführer ausgesetzt ist, kann ihm nur 
geraten werden, sich hinsichtlich seiner Pflich-
ten schulen zu lassen. Ebenso wie beim Füh-
rerschein ist auch ein begleitetes Führen der 
Gesellschaft zumindest in gewissem Rahmen 
ratsam.
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